
Botschaft
des Stadtrates an
den Gemeinderat

lili lili lili

'1, *111' Stadt Chur

Streichung von Art. 38 IBC-Gesetz (Energiefonds)

Antrag

1. Art. 38 des Gesetzes über dle Industriellen Betriebe der Stadt Chur (IBC-Gesetz:
RB 811) wird aufgehoben.

110454 / 820.01

2. Die Vorlage wird gemäss den Bestimmungen der Verfassung der Stadt Chur (RB 111)

dem obligatorischen oder dem fakultativen Referendum unterstellt.

3. Der Auftrag der FDP-Fraktion und Mitunterzeichnende zur Streichung von Art. 38 IBC-

Gesetz (Energiefonds) wird abgeschrieben

Zusammenfassung

Art. 38 des Gesetzes über die Industriellen Betriebe der Stadt Chur (IBC-Gesetz) schafft die
rechtlichen Voraussetzungen, dass der Gemeinderat zur finanziellen Förderung von erneu-

erbaren Energien und stromeffizienten Technologien einen Energiefonds schaffen kann.
Mit dem Fonds sollen Projekte, Investitionen, Dienstleistungen usw. finanziell unterstützt

werden. Gespiesen wird der Fonds durch eine vom Gemeinderat festzusetzende Abgabe

pro kWh Strom und pro kWh Gas. Der Gesetzesartikel wurde am 6. Oktober 2011 vom Ge-

meinderat beschlossen und vom Stadtrat nach unbenutztem Ablauf der Referendumsfrist

auf den 1. Januar 2012 in Kraft gesetzt.

Der Auftrag der Fraktionen Freies Grünes Bündnis, GLP und SP vom 2. Februar 2012 zielte

dahingehend, den Energiefonds einzuführen. Der Stadtrat wies in seinem Bericht vom

21. Mai 2012 unter anderem darauf hin, dass es sich bei einer kommunalen Abgabe auf

Strom und Gas um eine Steuer handle, die bundesrechtswidrig sei. Der Stadtrat schlug
daher vor, dem Gemeinderat einen anderen Lösungsvorschlag zu unterbreiten und das
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Gesetz entsprechend anzupassen. Der Auftrag wurde vom Gemeinderat am 7. Juni 2012 im

Sinne der Erwägungen überwiesen.

Am 11. Juni 2015 erging ein Auftrag der Freien Liste Chur für die Anpassung des IBC-

Artikels zur Förderabgabe mit einer Streichung der Abgabe auf Gas. Der Stadtrat kam in

seiner Antwort vom 12. Januar 2016 zum Schluss, dass aufgrund des Stromversorgungs-

gesetzes und einer Beurteilung der EICom eine Abgabe auf Strom - nicht aber beim Gas -

in der Tat bundesrechtskonform und damit zulässig sei. Der Stadtrat war daher bereit, den

Auftrag im Sinne der Erwägungen entgegenzunehmen. Der Gemeinderat lehnte den Auf-

trag an seiner Sitzung vom 4. Februar 2016 jedoch ab und am 12. Mai 2016 überwies er den

Auftrag der FDP-Fraktion an den Stadtrat mit dem Antrag, Art. 38 IBC-Gesetz zu streichen.
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1. Auftrag der Fraktionen Freies Grünes Bündnis, GLP und SP vom 2. Februar
2012

Der Auftrag vom 2. Februar 2012 hatte die Einführung eines Energiefonds und die Fest-

legung der Abgabe pro kWh Strom und pro kWh Gas zum Inhalt. nachdem Art. 38 IBC-

Gesetz - eine Kann-Bestimmung - am 6  Oktober 2011 vom Gemeinderat beschlossen

und vom Stadtrat auf den l Januar 2012 in Kraft gesetzt worden war. Beantragt wurde

zudem, es seien die Projekte. Investitionen und Dienstleistungen. die von der Forderab-

gabe profitieren sollen, zu konkretisieren  Weiter habe der Stadtrat ein Reglement für den

Energiefonds auszuarbeiten und dem Gemeinderat zu unterbreiten.

Der Stadtrat wies in seinem Bericht vom 21 Mai 2012 unter anderem darauf hin. dass es

sich bei einer kommunalen Abgabe auf Strom und Gas um eine Steuer handle. die bun-

desrechtswidrig sei. Der Stadtrat schlug daher vor. dem Gemeinderat einen anderen Lö-

sungsvorschlag zu unterbreiten und das Gesetz entsprechend anzupassen (z B jährliche

prozentuale oder pauschale Einlage in den Energiefonds über das ordentliche Budget

ohne finanzielle Belastung der Endverbraucherinnen und Endverbraucher)  Zudem wies

der Stadtrat darauf hin, dass schon heute den Einwohnenden der Stadt Chur zahlreiche

Förderprogramme zugänglich seien (wie KEV. Klimarappen, Gebäudeprogramm. Förde-

rung durch IBC, etc.). Der Auftrag wurde vom Gemeinderat am 7. Juni 2012 im Sinne der

Erwägungen überwiesen.

2. Auftrag Freie Liste Chur vom 11. Juni 2015

Am 11 Juni 2015 beantragte die Freie Liste Chur elie Anpassung des IBC-Artikels zur

Förderabgabe mit einer Streichung der Abgabe auf Gas. Der Stadtrat kam in seiner Ant-

wort vom 12 Januar 2016 zum Schluss. dass aufgrund des Stromversorgungsgesetzes

und einer Beurteilung der EICom eine Abgabe auf Strom - nicht aber beim Gas - in der

Tat bundesrechtskonform und damit zulässig sei. Der Stadtrat war daher bereit. den Auf-

trag im Sinne der Erwägungen entgegenzunehmen  Jedoch lehnte der Gemeinderat den

Auftrag an seiner Sitzung vom 4. Februar 2016 ab.
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3. Auftrag FDP-Fraktion Chur vom 4. Februar 2016

Der Auftrag der FDP-Fraktion vom 4. Februar 2016 verlangt die ersatzlose Streichung

von Art 38 IBC-Gesetz Begründet wird der Antrag im Wesentlichen damit. Kanton und

Bund beschäftigten sich bereits intensiv mit der Forderung erneuerbarer Energien und

stromeffizienten Technologien. Mit dem Aufbau eines zusätzlichen Fonds durch die Stadt

Chur würden Doppelspurigkeiten geschaffen  Die Verwaltung werde unnötig aufgeblàht

und verteuert Zudem seien zusätzliche staatliche Abgaben zu verhindern Die Mehrheit

des Gemeinderates folgte an der Sitzung vom 12. Mai 2016 dieser Argumentation und

überwies den Auftrag der FDP-Fraktion an den Stadtrat

4. Anpassung IBC-Gesetz

Der Stadtrat hat wie aufgezeigt versucht. dem Gemeinderat eine Änderung von Art 38

IBC-Gesetz vorzuschlagen um eine bundesrechtskonforme Umsetzung dieser Bestim-

mung zu bewerkstelligen: dies im Ergebnis jedoch ohne Erfolg. An seiner S tzung vom

12. Mai 2016 hat die Mehrheit des Gemeinderates beschlossen den besagten Artikel

ganz zu streichen. nachdem anlässlich der Revision des IBC-Gesetzes vom 6 Oktober

2011 noch ein klares Bekenntnis für eine gesetzliche Grundlage für die Einrichtung eines

Energiefonds vorhanden war Der Stadtrat setzt mit dieser Botschaft den Auftrag des

Gemeinderates um Die Inkraftsetzung der Teilrevision mit einer Aufhebung von Art. 38

IBC-Gesetz erfolgt gemass Art. 42 IBC-Gesetz durch den Stadtrat

Wir bitten Sie, sehr geehrte Frau Präsidentin sehr geehrte Mitglieder des Gemeinderates. dem

Antrag des Stadtrates zuzustimmen

Chur 7 Februar 2017

Namens des Stadtrates

D~r St~dt~rä~iden~ Der,ßtadtschreibe

~ÀAU«»Qrt
/Urs Marti Markus Frauenfelder
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Anhang

Gesetz über die Industriellen Betriebe der Stadt Chur (IBC-Gesetz. RB 8'li)

Aktenauflage

. Auftrag Fraktionen Freies Grünes Bündnis. GLP und SP für die Einführung einer Förderabgabe
für Energieeffizienz und erneuerbare Energien vom 2. Februar 2012

. Bericht des Stadtrates an den Gemeinderat zum Auftrag der Fraktionen Freies Grünes Bündnis.
GLP und SP betreffend Einführung einer Förderabgabe für Energieeffizienz und erneuerbare
Energien vom 21. Mai 2012

- Beschluss des Gemeinderates vom 7. Juni 2012 (Nr. 494.05)
. Auftrag Freie Liste Chur für die Anpassung des IBC-Artikels zur Förderabgabe vom 11. Juni 2015
. Beschluss des Stadtrates vom 11 August 2015 (SRB. 2015.486)
. Bericht des Stadtrates an den Gemeinderat zum Auftrag Anita Mazzetta betreffend Anpassung

des IBC-Artikels zur Förderabgabe vom 12. Januar 2016
. Beschluss des Gemeinderates vom 4. Februar 2016 (GRB 2016 5)
. Auftrag FDP-Fraktion zur Streichung von Art. 38 IBC-Gesetz (Energiefonds) vom 4. Februar 2016
. Bericht des Stadtrates an den Gemeinderat zum Auftrag der FDP-Fraktion zur Streichung von
Art. 38 IBC-Gesetz (Energiefonds) vom 30. März 2016

- Beschluss des Gemeinderates vom 12. Mai 2016 (GRB.2016.24)



Gesetz
über die Industriellen Betriebe
der Stadt Chur (IBC-Gesetz)

Beschlossen in der Volksabstimmung z om 27. November 20()5

I. Allgemeine Bestimmungen

Art. 1 Rechtslì,rni. Name. Sitz

811

Die IBC I:nergie Wasser Chur (IBC) sind eine selbständige öffentlich-
rechtliche Anstalt lilii Sit/ in Chur.

Art. 2 Konzession

Die Stadt erteilt den IBC eine Konzession für die l:rbringung des
Versorgungsauftrages und die Nutzung des öffentlichen Grund und lìodens.

Art. 3 Aufgaben

1)ie IBC versorgen die lìe, ölkerung mit Energie (Elektrizität. Erdgas und
Wärme) und Wasser und erfüllen die gestützt autdieses (icset/. die Konzession
und die Eigentümerstrategie übertragenen .Aufgaben.

2 Die IBC erbringen 1{nergiedienstleistungen.
' 1)ie I[JC sorgen im Rahmen der Verfügbarkeit und der Leist,ingslìihigkeit

ihrer Anlagen tur eine sichere. ausreichende. eiliziente und itmweltgerechte
Versorgung ihrer Kundinnen und Kunden mit I{lektri/ität und Erdgas.

4 I)ie IBC unterstützen die Stadt hei der I'msetzung von linergieeffi/ienz-
bestrebungen.

Art. 4 Eieentumsverhältnisse

' Die Stadt überträgt den IFJC zum Buchwert das gesamte bisherige
Vemaltungs- und 1·inanz,ermögen der F.lektri/itäts-. Erdgas- und Wasser-
versorgung zu Eigentum.

- Die öffentlichen Brunnen und I l>drantcn. die Quellrechte. die öffentliche
Beleuchtung und alle dazugehörigen Anschlussleitungen bleiben im Eigentum
der Stadt.

L-3)13

Fassung gemäss der am 6. Oktober 2()1 I zom Gemeinderat beschlossenen I eilre~ ision
(GRIÌ 255.10)

1
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-' Die Verteilnetze der F.lektri/itäts-. 1:rdgas- und Wassenersorgung auf
dem Gebiet der >itadt diìrkn nicht z eräil>,sert „ erden.

Art. 5 Rechtsühenraeungen

Sämtliche hetriehsnotwendigen Grundstücke. Bauten und Anlagen. 1:leki-
ri/itäts-. Erdgas- und Wasserleitungen sonic Steuer- und Anschlussleitungen
(/ugehür) und alle I)ieîìstharkeiten. uelche die Stadt berechtigen. solche I ei-
tungen dauernd bei,zihehalten. werden ailfdie IRC übertragen.

- Nicht übertragen werden insbesc„idere (ilasfaser- und Kupferleitungen.
„elche Infurmatik- und I-elefuniez„ ecken dienen. sim ie Telefon/entralen.

Art. 6 (iemeindekorpi,ration Kraft,ierk Chur-Sand ((ÌKC). Kraftwerke
Ilinterrhein ACI (KHR) und weitere Beteiligungen

' Die Übernahme hzn. Vcm ertimg , on Strom. Wasser. Gas und Wärme.
i,eiche der Stadt aus ihrer Beteiligung an der GKC. KI IR und weiteren
Beteiligungen zusteht sowie alle daraus entstchenden Kostenti,lgen. i,bliegen
den IBC.

2 Die Bruttomargen. die au. der Dilïerenz zwischen den 1:inkaufsprei,ien
und Verkaufspreisen dieser städtischen Beteiligungen erzielt werden. sind vor
dein Antrag auf Gen inm ifmendung mit der Jahresrechnung dem Stadtrat , (,r-
/uleue,1.

ll. Versorgungsauftrag

A. Grundsätze der Leistit,iqserbringimg

Art. 7 Geschäftsgrundsätze

' Die IRC sind nach ökonomischen und ökc,lc,gischeiì Grundsätzen zu iììh-
rei/.

2 l)ie lik können mit anderen l 'nternchmen des öilentlichen i,der pris aten
Rechts zusammenarbeiten sowie solche Unternehmen emerhen oder sich daran
bete ilislen.

Art. 8 Geschäfts-gebiet
I)ie IBC sind berechtigt. auch ausserhalb des Stadtgebiezes tätig /u werden.

Art. 9 Natürliche I.ehensgrundlagen

1)ie 113(- tragen dem Schulz der l Timvelt und der I{rhaltung der natürlichen
l.ebensgrundlagen Rechnung. Sie iì~rdern die Produktic,n und den Vertrieb , on
crneuerbaren I:nergien.

I.-.2013



B. Versoreungsau-ftl'ctgfiìr einzelne Bereiche

Art. 10 Wasseri ersorgung

Die lik' zersoreen die Stadt mit irink-. Briìllch- und I.öschuasser.

Art. 11 Offentliche Beleuchtuml

811

Die IBC stellen gegen F.ntgelt die Beleuchtung der Strassen und Plätze auf
dein Stadteehiet sicher.

Art. 12 Leitungsnetze und Anlagen

Die IBC erstellen. betreiben und unterhalten die lììr die 1:nergie und Was-
senersoruune notu endigen I.eitungsnetze und anderen Anlagen. Sie sorien

»

insbesondere für deren Betriebssicherheit und eine der technischen Entwicklung
Rechnung tragende Erneuerung.

Art. 13 Geuerbliche I.eistun<len

I)ie IRC können. möglichst zu gewinnbringenden. mindestens aher zu kus-
tendeckenden Preisen. im Rahmen der Konzession und der 1.igentümerstrategie
gewerbliche Leistungen anbieten.

III. Organisation

A. Gemeindebehörden

Art. 14 Gemeinderat

' Der Gemeinderat erteilt auf'Antrag des Stadtrates die tìlr jeweils iììni .Ïah-
re gültige Konzession.

- Der (iemeinderat nimmt jährlich z om Budget. volli Jahresbericht und , on
der Jahresrechnung Kenntnis.

' I)ie Veräusserung von Grundstücken oder von l Ïnternehmensteilen der
lBC sowie die F.rrichtung von (irundpfandrechten bedürfen der /.ustimmung
des Gemeinderates.

4 lkr Gemeinderat leut den Rahmen der Wassertarife fest.

Art. 15 Stadtrat

' I)er Stadtrat wahrt die I{igentümerinteressen und übernimmt die Auf-
sichtsfunktion. Er legt die I.igentümerstrategie fest. überprüft diese periodisch
und linterbreitet sie dem Gemeinderat /lir Kenntnisnahme.

17.2013
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- Dem Stadtrat stehen lì,lgende unühertragbaren Befugnisse zu:
Festsetning ilnd Änderung der St:lt,lten.
Wahl der Mitglieder des Vernaltlmgsrates. des Verualtungsratspräsidiums
und der Re, isionsstelle:
C ienehmig,ing des Jahresherichts:
Genehmigung der Jahresrechnung sonic die lìeschlussfassung über die
Verwendung des Bilan/geu innes:
Entlastung des Verwaltungsrates:
lìeschlussfassung über die (iegeïìstände. die ihm durch das Gesetz c,der die
Statuten , orhehalten sind.

ß, Verwaltungsrat

Art. 16 Zusammensetzung. Wahl und Amtsdauer

' Der Vemaltungsrat besteht aus drei his iìinf Mitgliedern. Die Bestim-
mungen des Ohligationenrechts /.lir Aktiengesellschaft betrcffend Antì,rderun-
gen und l laftung an Verwaltungsratsmitglieder finden An„ endung. Amtierende
Mitglieder des Stadtrates sind nicht in den Verwaltungsrat niìhlhar.

2 Die Amtsdauer beträgt ein Jahr. Die Wieilenuhl ist /l,lässig.

A rt. 17 Befuunisse und Aufgaben

I)er Verwaltimgsrat verfügt im Rahmen der Konzession imd der 1{igentü-
merstrategie über sämtliche Befugnisse. die nicht durch dieses (ieset, oder
durch den Verwahungsrat anderen Stellen übertragen n orden sind.

Der Verwaltungsrat bestimmt im Rahmen dieses (iesetzes. der Konze,si-
on und der I:igentümerstrategie die Unternehmenspolitik. lìillt die strategischen
Entscheide. überprüft die getrc,!Tenen Anordnungen und üheruacht ihren Voll-
/.i,g sow ie die 1<inhaltung und I:rfììllung derselben. 1{r sorgt iìir ein z,f cckinässi-
ges Controlling.

; Der Verwaltungsrat ist berechtigt. allgemeine (ieschäitshedingungen.
Richtlinien und Weisungen zu erlassen. I:r regelt insbesondere die näheren
\'orausset,ungen iìir den Bezug ion 1:nergie und Wasser sowie lìir andere
angebotene I.eistungen. Der Vemaltimgsrat legt die Lühne der Geschäftsleitung
im Rahmen des städtischen Personalrechtes fest.

4 Der Verwaltungsrat legt dic Tarife und Preise tìir angebotene Leistungen
fest. Art 14 Abs. 4 bleibt vorbehalten.

' Der Verwaltungsrat genehmigt das Budget und legt es dem Gemeinderat
zur Kenntnisnahnie z or.

I.T.2{)13



Art. 18 1·  inanzkompetenzen

811

Der Vemaltungsrat beschliesst die /ur 1 { rlüllung der Kon/essic , n und der
1{igentümerstrategie erforderlichen Ausg:,ben :,hschliessend und Llnahhänuiu

»

von ihrer 1 Nìhe.

C. Geschäftsleitlt,lit

Art. 19 U'ahi

Der Verwaltungsrat ulihlt die (ieschäitsleitlmg. 1{in Mitglied der Cie-
schäftsleitune darf nicht gleich/eilig dem Verwaltungsrat angehören.

Art. 20 A ufuaben

Die Geschäftsleitung leitet die IBC nach den Vorgaben lies Vemaltungsra-
tes in allen technischen. betrieblichen und adnìinistratizen Belangen.

Art. 21 F inanzkompetenzen

Die Geschäftsleitung \ erlìigt im Rahmen der Konzessic,n und der I{igentü-
merstrategie über das vüin \'erutiltungsrat genehmigte Budget.

D. Rechnungsprqfung

Art. 22 Re, isionsstelle

Der Stadtrat set,t eine unabhängige. fachlich ausgeuieseiìe Rerisic,nsstel-
le zur internen Rechnungsprüfung und Rezision ein. Die Wahl erti,lgt iährlich.

- Dic gleiche Rezisionsstelle kann höchstens lìinl~ Jahre in unmittelbarer
1·(,lge eingesetzt u erden.

Art. 23 Durchiìihrung der Revision

' Die Resisionsstelle prüft jährlich die Rechnungslegung.
- Die Aufgaben richten sich nach den aktienrcchtlichcn Bestimmungen des

Ohlieatic,nenrechts zur ordentlichen Re, ision.

1V. Personal

Art. 24 Anstellungs, erhältnis

üelten die Anstellungsbedingungen des städti-Für das Personal der lik
sehen Persi)tialrechts.

1.-.21)13
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Art. 25 Beri,Ilichc Vorsoruc

Air (ie„ährleistung der heruilichen Vorsorge ihrer Mitarheitenden schlies-
sen sich die IBC der Pensionska>,se >itadt Chur an.

V. Grundsätze der Finani.ierung

A. Alleenwines

Art. 26

6

lari fe und Preise

' Die IlìC erheben lìir ihre Leistungen ein Entgelt.
211(,heitliclie Leistungen ~erden durch larit'e. gewerblichc I.eistungcn

durch Preise ahuegolten.

B, TL,rife

Art. 27 Kostenpflichtlge Leistungen
Die IBC erhehen Tarife:

a) iìirdie Aufuendimgen /ur I:rstellung zon l lausanschlüssen:
b) lìir den lìezug r on Energie und Wasser gestiìt/î au i die gomessenen

Mengen in 1 r. m]; und 1·r. kWh:
c) iür die Aufwendungen tìir , (,rgehaltene Leistungen „ie Sprinkleranlagen.

Notkühlanlagen und Klimakühlungen:
d) für die Messeinrichtung sowie die Verultungs- und Kontrolltätigkeit.

Art. 28 lìemessune

' Mit den larifen für Energie und \\'asser soll ein angemessener (icuimì
er/ielt „ erden.

- Die larife sind so zu bemessen. dass /nischen den cin/clnen Produkten
und Kulidenkategc,rien keine Querlinanzierung eriì,lgt.

' Bei der [ ari t- hz.„. Preisgestaltzing lìir Energie sollen eflìzienziììrdernde
Massnahmen berücksichtigt nerden.

Art. 29 Vertragliche Regelung

1)ie lik' sind berechtigt. hci hc:,onderen Verhältnissen die Preise iür die
l.eistiliìgen vertraglich /it regeln.

Art. 30 Rcchnungsstellung

Die kostenpilichtigen 1.eistungen sind als Anschluss-. Benutzungs-. 1.ieier-
und Verualtu,igsaufnendungen in Rechnung /u stellen.

--.

l.7.2013

. --



C. Preise

Art. 31 Uhere.ang von Tari fen zu Preisen
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I)er Verwaltungsrat ist nach den Vorgaben des übergeordneten Rechts be-
rechtigt. larite auf/uhehen und einen Preisrahmen festzulegen. Art. 14 Abs. 4
bleibt vorbehalten.

Art. 32 Prcisstrukturen

Die Leistungen der IBC sind zu Preisen anzubieten. welche einen über
mehrere Jahre positiven Deckungsheitrag und die Eri.ielung eines angcinessc-
nen (iewinns ermöglichen.

D. Recjinit,igsleglmg lijid Finanzierung

Art. 33 Rechnungslegung

' Die HìC tìihren eine eigenständige Rechnung einschliesslich eines wirk-
samen Controllings.

- Die Rechnungslegung hat nach den iììr kotiertc Aktiengesellschaften gel-
tenden Bilanzierungszorschrifìen' linter Beachtung der hranchenüblichen Ah-
schreibungssätze zu erfolgen.

Arti 342 Konzessionsgchühr

' I)ie IBC bezahlen der Stadt lìir den ihr erteilten Versorgungsaulìrag und
für die Nutzung des öffentlichen Gr,ind imd Bodens zum Bau und Betrieh der
erforderlichen Anlagen eine Abgabe C Konzessic,nsgehühr).

- Die Abgabe wird in der Konzession festgelegt und bemisst sich nach der
aus den Verteilnetzen ausgespiescnen (iesaiìitencrgiemenge niultipliziert mit
einem Ansatz von 1.5 Rp. - 4.0 Rp. k\\'h iür Strom und bis maximal 0.2 Rp k\\ h
für Erdgas h/.u. Biogas.

' Dic IBC sind berechtigt. diese Abgabe a,il die 1.nd, erhraucherin und den
I{ndzerbraucher i,bzzi~~ älzen. Die Abgabe ist in der Energicrechnung nach Mas-
sgahe der bundesrechtlichen Bestimmungen separat auszuweisen.

1.-.2013

Fachempfehlungen de, S##iss GAAP FER
Fassimg ion ,\!1. 34 gemäss Beschluss des Gemeinderates vom 1 L April 2() Il Vom
Stadtrat nach u,ihenutztem Ahlaufder Referendumsfrist mit lìeschlu~s ioin 2. Juli 2013
(SRB.2()13.412) rück\~irkend aufden I. Januar 2013 in Kraiì gesetzt

-
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Art. 34a Abrechnung von Leistungen

Leistungen der IBC für die Stadt. insbesondere tür die öilüntliche Beleuch-
tung und lìir öil'entliche Brunnen. sowie Leistungen der Stadt lür die HÌC „er-
den gegenseitig in Rechnung gestellt.

Art. 35 Darlehen

Die Stadt kann der IBC I)arlehen gewähren. Diese werden marktgerecht
verzinst. Der Stadtrat legt den Zinssatz fest.

Art. 36 Dotation ska pita!

Das Dotatiunskapital besteht aus dem den IBC , on der Stadt übertragenen
Anlagevermügen. 1)as Dotationskapital ist risiko- und marktgerecht zii ver/in-
sen. I)ie Konzession regelt die Ein/elheiten.

Art. 37 Gcwinnablieferung an die Stadt

Dic (îewinnablieieritiìg an die 1{igentümerin wird in der 1·i,rm einer Divi-
dende (Anteil am Bilanzgen inn) ausgerichtet.

~c,2~':f,3 if·;., VEF
E. Energiefonds

Art. 38 lineriìietonds

' Für die finanzielle Förderung von emeuerbaren Energien und stromeffi-
zienten Technologien kann der Gemeinderat einen Energiefonds schaffen. Mit
dem Fonds werden Projekte. Imeslitioncn. Dienstleistungen usn. finanziell

~ unterstützt.
- Der Energieiì,nds wird gespiesen durch eine vom Gemeinderat iestzuset-

zende Abgabe pro kWh Strom und pro kWh Gas.
' Der Gemeinderat erlässt ein Reglement.

. Rechtspflege, Vollzug

Art. 39 Rechtspilege

rlyi"Illi:i'ililifiall/ililllllllillllllllllllllllllllllllll~ ill'

' (legen eine Verlìigung der 113(-' kann die betroffene Person innert 20 Ta-
gen seit Zustellung schriftlich und begründet Beschwerde beim Stadtrat erhe-
ben.

' Fassung son Art. 348 gemäss Beschluss des Geineinderates win 11. April 2013. U,m
Stadtrat nach unbenutztem Ablauf-der Reitrendumsfriht mit Beschluss vom 2. Juli 2013
(SRB.2013.412) rückuirkend aut- den L Januar 2013 in Krafì gesetzt

2 Fassung von Abs. 2 gemäss Be~chluss des (iemeitiderates vom 13. September 2007

I.7.2013
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- Im (~'brigen gill das kantonale Gesetz über die Vemaltungsrechtspilege.

Art. 40 V c)1 Izug
' I)er Stadtrat vollzieht dieses (Wesel/. und trifft die eril,rderlichen Anord-

nungen und Massnahmen.
- Er ist insbesondere hefugt. alle Rechtshandlungen vorzunehmen. um die

Produktions-. Chertragungs- und Vertcilanlagen der IBC sowie alle ihrem Be-
trieb dienenden Sach- und Vermiìgcnsnerte und die damit im /.usammenhang
stehenden lìeteiligungen. Rechte und Ptliclìten in die selbständige öffentlich-
rechtlichc Anstah ein/.ubriligen.

Vl l. Schluss- und I_]bergangsbestinimungen

Art. 41 1)atenacistausclì

Die Stadî und die IBC stellen sich die lìir die 1.rtììllung dieses (icset/e,- der
Koiì/ession und der V.ige,itümerstrategie ni,t„ endigen Personendaten gegen>Ici-
tig. sofern notucndig im Ahrui"verfahren. und unentgeltlich /llr Verlììgung.

Art. 42 Inkrafttreten

[)er Stadtrat bestimmt das Inkrafttreten dieses (ìeset/es und von 7 eil-
1revisionen.

I.7.2013

[)3. Geset/ , oni 27. Noi eiìiber 2<)(,5 u urde #om Stadtrat mit Beschlit.0 i o,iì 5. De,einber
2005 (SRB 767) aut den l . Januar 20(}6 in Kr:,lt ge~et/t. Die 1 eilresision gemäss Be-
schbs de>. (ìeineinderates \L,m 6. Oktober 2011 ((ÌRIÌ 255.10) ,#Lirde iom Stadtrat nach
i,n beniltitem Ablauf der Ret-erendumsfrist mit iìeschluss vom 28. November 2011
(SRIÌ 685) aui den I. Januar 21) l 2 in Kraft ge.et/t


